
ALLGEMEINE HAFTPFLICHT - SCHMIEDEN MIT HUFBESCHLAG - AH409

Der Versicherungsschutz bezieht sich abweichend von Art. 7, Pkt. 10. AHVB auch auf
Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden an Tieren bei oder infolge des Hufbeschlages.
Diesbezüglich beträgt der Selbstbehalt des Versicherungsnehmers in jedem Versicherungsfall
10 % des Schadens, mindestens EUR 72,67.
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